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2.2.2. Der retrospektive Charakter und der Prozeßcharakter 
als V/esensroerkmale des Bcweisführungsprozessss im 
Straf vorfehrcn u nd in der Untersuchunnsarbelt_____

Das Tatprinzip des sozialistischen Strafrechts bestimmt ls
eine entscheidend 
antivor11 ich'ceit e 
vante Handlungen

e Voraussetzung für die strafrechtliche Vor- 
inor Person, daß diese straf rechtlich rele- 
begengen haben muß. Die Straftat, ihre

Ursachen und Bedingungen und die tatbezogenen Faktoren der 
Täterpersönlichkeit, die das Objekt des Beweisführungsprozes- 
sss im Strafverfahren bilden, gehören also grundsätzlich 
in mehr oder weniger großen Teilen der Vergangenheit an.

Das ist besonders augenscheinlich bei Strafverfahren, 
deren Gegenstand die Aufklärung extrem lange Zeit zu
rückliegender Verbrechen ist, beispielsweise die in 
der Zeit des Faschismus begangenen Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit.- Aber auch bei,allen anderen Straf
taten liegen die strafrechtlichf‘relevanten Handlungen

’ 1 V A  t-i -7 s  r  n  foder zumindest wesentliche 7j4 rc ptvon zeitmsbin immer
vor der Einleitung eines Er^<%lüngsver fahre ns. Bei 
manchen der von den Untersuc^mgsorganen des MfS zu  
klarenden Straftaten erstrecken sich die zu unter
suchenden Handlungea^^arüber hinaus mitunter über länge
re Zeiträume, so bfej/! L.nndesverratsvsrbrechen, d
Verbrechen ries ̂ f^Ed'T.STeindlichen Menschenhandels, der 
staatsfeindlichen Hetze (besonders in der Alternative 
des P: 105 ,(2) StGB) und der Sabotage oder auch bei 
manchen .Et^sc'he4nunnsformen der allgemeinen Kriminali
tät (z. Bl bei Straftaten gemäß 0$ 213, 215, 213,
220 StGB,''bei vielen Straftaten gegen die Volkswirt
schaft, beim Menschenhandel gemäß § 132 (1) StGB usw.). 
Die manchmal über mehrere Bahre andauernden strafrecht
lich relevanten Handlungen verstärken noch den Vor- 
gangenheitsbezug der Beweisführung im Ermittlungsver
fahren . Selbstverständlich schließt die Aufklärung von 
vorwiegend in der Vernanaenheit liegenden Sachverhalten 
such ein, daß die mit der jeweiligen Straftet verbünde- 
nen aktuellen und mitunter auch zukünftigen Geschehnisse 
festgestellt werden müssen, beispielsweise im Zusammen
hang mit der Klärung der Kausalität bei Erfolgsdelikten 
oder in bezug auf eingetretene oder mögliche Folgen des 
Handelns des Täters.

1 Vgl. zu dabei auftretenden spezifischen Problemen der Be
weisführung Muregger "Mittel und Methoden zur Feststellung 
der objektiven ’Vshrheit bei der Untersuchung von Straftaten 
die vor extrem langer Zeit begangen wurden” - Diplomarbeit 
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